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�x Die überdimensionierten Bauzonen wurden mit dem Luzerner Bauzonen-Analysetool 
(LUBAT) ermittelt. Der Ermittlung wird zugunsten der Gemeinden das hohe Bevölke-
rungswachstumsszenario des Bundes bzw. der LUSTAT Statistik Luzern mit einer zu-
sätzlichen Berechnungsunschärfe von 3 % zugrunde gelegt. Massgebend für die Be-
rechnung sind Wohn- und Mischzonen, da sie relevant für die Einwohnerkapazitäten 
sind. 

�x Nur wenn eine Gemeinde sogar bei einem starken Bevölkerungswachstum bis 2035 
immer noch zu grosse Bauzonen hat, besteht Rückzonungsbedarf. 

�x Zu Gunsten der Gemeinden ist dabei zu prüfen, ob es tatsächlich raumplanerisch ge-
eignete, potenzielle Rückzonungsflächen gibt. 

Nach dem Abschluss der Beurteilung aller Rückzonungsgemeinden hat das BUWD am 30. Ja-
nuar 2020 einen Schlussbericht verabschiedet, welchen der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 
177 vom 14. Februar 2020 zur Kenntnis genommen hat. Im gleichen Beschluss hat der Regie-
rungsrat das BUWD angewiesen, die Umsetzung der Rückzonungsstrategie in den Ortspla-
nungsverfahren sicherzustellen. Mit Datum vom 23. August 2020 wurde ein Rechtsgutachten 
erstellt, dass das Vorgehen des BUWD stützt. 

Da die Gemeinde Flühli als Rückzonungsgemeinde gewertet wird, muss die Gemeinde bis 
Ende 2023 in der Ortsplanung die überdimensionierten Bauzonen überprüfen.  

Relevant sind einwohnerkapazitätsrelevante Flächen, also Wohn- und Mischzonen. Gemäss 
dem Kantonalen Richtplan (KA S1-8) sind Umzonungen bei Flächen zu prüfen: 

�x die über einen Zeitraum von zehn Jahren oder mehr keine Entwicklung aufweisen, für 
die keine Entwicklungsabsichten seitens der Eigentümer sichtbar sind oder die lang-
fristig blockiert sind;  

�x die sich an raumplanerisch ungünstigen, insbesondere peripheren und schlecht er-
schlossenen Lagen befinden; 

�x die nicht zonenkonform genutzt werden.  

Gemäss Stellungnahme BUWD vom 11. Dezember 2019 beträgt die rechnerische Überkapazi-
tät der einwohnerkapazitätsrelevanten Bauzonen ca. 22 ha. Als Ergebnis der Stellungnahme 
wurde festgestellt, dass die rechnerische Überkapazität durch Rückzonungen im Umfang von 
ca. 7.6 ha reduziert werden kann. Die Rückzonung von Bauzonenflächen im Umfang von 1.4 
ha wird vom BUWD als zurzeit nicht verhältnismässig beurteilt. 

Die Gemeinde Flühli hat damit den Auftrag, die Bauzonenfläche im Umfang von 7.6 ha zu ver-
kleinern. Die Rückzonungsflächen seien freizuhalten und im Ortsplanungsverfahren einer 
Nichtbauzone (oder allenfalls in begründeten Fällen einer Grünzone) zuzuweisen. Die Rückzo-
nungsstrategie sei im Planungsbericht nach Art. 47 RPV zu erläutern sowie die daraus abgelei-
teten Zonenplanänderungen mit Bezugnahme auf die Stellungnahme des BUWD transparent 
darzulegen.  

Nach der Genehmigung dieser Teilrevision sind die Bauzonen wieder RPG-konform. Die Ge-
meinde Flühli erhält so wieder Spielraum zur Weiterentwicklung. 
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3.3  Entschädigungen b ei Rückzonungen  
Die von einer Rückzonung betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer können 
beim Präsidenten der kantonalen Schätzungskommission nach Enteignungsgesetz innert zehn 
Jahren nach Rechtskraft der Genehmigung der Nutzungsplanung eine begründete Entschädi-
gungsforderung stellen (§ 79 Enteignungsgesetz, EntG, SRL 730).  

Der Gesetzgeber spricht von einer «materiellen Enteignung», weil der Eigentümer derselbe 
bleibt, aber das Eigentum einen anderen Wert haben kann. Die Rechtsprechung unterscheidet 
zwischen einer «Auszonung», die oft zu einer Entschädigung führt und einer «Nichteinzo-
nung», die selten entschädigt wird. Eine «Nichteinzonung» liegt vor, wenn ein Grundstück ei-
ner Nichtbauzone zugewiesen wird, um den Anforderungen des Raumplanungsgesetzes (RPG) 
zu entsprechen. Bei Gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen entspricht die Nutzungs-
planung nicht den Anforderungen des Raumplanungsgesetzes (RPG). Die Hürden für eine Ent-
schädigung in Gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen sind dementsprechend hoch. 
Der Gemeinderat verweist auf das Merkblatt «Entschädigung bei Rückzonungen» des Bau-, 
Umwelt- und Wirtschaftsdepartements unter https://baurecht.lu.ch/Rueckzonung . 

4 Planungsablauf  

Mit Schreiben vom 11. Juni 2018 wurde die Gemeinde Flühli vom Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement (BUWD) darüber informiert, dass sie als sogenannte Rückzonungsge-
meinde gilt. Dazu erhielt sie einen Vorschlag zum Vorgehen und zur Umsetzung in der Nut-
zungsplanung. Des Weiteren erhielt die Gemeinde vom Kanton vorgeschlagene Rückzonungs-
flächen, die auf einer GIS-Analyse basierten und zu denen sie Stellung nehmen sollte. Der 
weitere Planungsverlauf kann der Tabelle 1 entnommen werden. 

Die Gemeinde prüfte daraufhin im Rahmen einer Rückzonungsstrategie alle potenziellen Rück-
zonungsflächen. Resultat war ein umfassender Bericht zu dieser Rückzonungsstrategie, in wel-
chem die Flächen einzeln gemäss den Kriterien zur raumplanerischen Zweckmässigkeit und 
zur Verhältnismässigkeit (vgl. Kap. 7.1) beurteilt wurden.  Es fanden zwei Besprechungen zwi-
schen Gemeinde- und Kantonsvertretern statt, bevor das BUWD mit Stellungnahme vom 
11. Dezember 2019 die Rückzonungsflächen verbindlich festgelegt hat mit dem Auftrag an die 
Gemeinde, diese in einer Teilrevision der Nutzungsplanung umzusetzen. Anschliessend hat die 
Gemeinde Grundeigentümergespräche geführt, um diese über die Sachlage zu informieren 
und ergänzende Informationen zur Verhältnismässigkeit abzuholen.  

Während der Vorprüfung fand eine Besprechung mit der Dienststelle rawi statt. Daraufhin 
wurden zu einzelnen Flächen zusätzliche Unterlagen und Argumentationen nachgereicht, die 
dem BUWD für den nun vorliegenden abschliessenden Vorprüfungsbericht dienten. 

Die zur Rückzonung vorgesehenen Flächen werden im vorliegenden Bericht abgehandelt und 
soweit zweck- und verhältnismässig im Rahmen der vorliegenden Teilrevision der Nutzungs-
planung der Landwirtschaftszone oder einer anderen Bauzone ohne Einwohnerkapazitäten zu-
gewiesen. Die im vorliegenden Bericht enthaltenen Beurteilungen entsprechen den Argumen-
tationen und den Auflagen des BUWD gemäss Vorprüfungsbericht. 
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5 Gemeindeentwicklung  

5.1  Bevölkerungsentwicklung  
Die Einwohnerzahl in Flühli nahm seit 2000 um knapp 200 Personen zu. Dies entspricht einem 
Wachstum von rund 9.5 %. 2019 zählte die ständige Wohnbevölkerung 1'929 Personen. In 
den Jahren 2010 bis 2016 stagnierte die Bevölkerungszahl bei rund 1'900 Personen. Seither ist 
die Bevölkerungszahl wieder bis zum Jahr 2018 gewachsen. Der Grund dafür wurde von LUS-
TAT nicht erfasst (erscheint in der Statistik als Bereinigung). Der Wanderungssaldo war in die-
sen Jahren klar negativ, der Geburtenüberschuss leicht positiv. Der Bevölkerungsrückgang im 
Jahr 2019 ist auf ein negatives Wanderungssaldo von -83 zurückzuführen. Der Geburtenüber-
schuss lag mit 4 etwa im Durchschnitt der letzten Jahre. 

Abb. 1 Ständige Wohnbevölkerung von 2000 bis 2019 (Quelle: LUSTAT 2021)  
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Abb. 2 Geburtenüberschuss und Wanderungssaldo von 2000-2019 (Quelle: LUSTAT 2021) 

 

Gemäss Wachstumsprognosen des Kantonalen Richtplans wird den Gemeinden in der Katego-
rie L3 (ländliche Gemeinde) ein jährliches Bevölkerungswachstum von 0.4 % zugewiesen, was 
2'050 Einwohner und Einwohnerinnen bis 2035 bedeuten würde. 

Gemäss Bevölkerungsszenario von LUSTAT wird in der Analyseregion Entlebuch bis 2035 
ebenfalls von einem leichten Wachstum ausgegangen. Für den Zeitraum bis 2045 wird jedoch 
eine Bevölkerungsabnahme von rund 2.2 % prognostiziert, was etwa  1'918 Einwohner und 
Einwohnerinnen bis 2045 entspräche. 

5.2  Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet  
Der Überbauungsstand bildet zusammen mit dem rechtsgültigen Zonenplan die Grundlage für 
die Analyse mit dem LUBAT zur Ermittlung der Einwohnerkapazitäten in den Bauzonen. Die 
Nutzungsreserven wurden im Rahmen der Vorprüfung mit dem vorliegenden LUBAT 2020 er-
mittelt  (vgl. Anhang C).  

5.3  Bauzonenreserven  
Die Bauzonen von Flühli sind zu 89 % überbaut. Die Wohnzonen weisen mit 11.4 ha absolut 
die höchsten Nutzungsreserven aus (18 % unüberbaut). Von den Dorfzonen sind 21 % un-
überbaut, von den Mischzonen 22 % und von den Arbeitszonen 33 %. Die weiteren Bauzonen 
sind vollständig überbaut.  
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5.5  Flächenbedarf  
Gemäss der Koordinationsaufgabe R1-5 (Räumlich differenzierte Entwicklung nach Gemeinde-
kategorien) des KRP ist in jeder Gemeinde der aktuelle Bauzonenflächenbedarf pro Einwohner 
in Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (Dorfzonen) mindestens zu halten respektive es ist eine 
Verringerung anzustreben. 

Flühli gehört der Gemeindekategorie L3 ländliche Gemeinde an. Für diese Gemeindekategorie 
besteht der Zielwert des Bauzonenflächenbedarfs von 240 m2/E. Tab. 3 vergleicht die Ziel-
werte mit dem erwarteten Baulandbedarf pro Einwohner des rechtsgültigen Zonenplans (theo-
retischer Dichtewert) sowie dem effektiven Flächenbedarf der vorhandenen Einwohner in den 
überbauten Zonen (überbaute Fläche/vorhandene Einwohner). 

Tab. 3: Bauzonenflächenbedarf der Gemeinde Flühli 

Zielwert  Theoretischer 
Dichtewert  

Effektiver Bauzo-
nenflächenbedarf  

240 m2/E 155 m2/E 220 m2/E 

Der effektive Bauzonenflächenbedarf pro Einwohner erreicht in Flühli mit 220 m2/E den Ziel-
wert von 240 m 2/E. Der theoretische Dichtewert ist die Ausgangslage für die Beurteilung der 
Bauzonenkapazität gemäss LUBAT 2020. Der theoretische Dichtewert des rechtsgültigen Zo-
nenplans liegt deutlich unter dem Zielwert, wenn alle baulichen Reserven ausgeschöpft wür-
den. Der effektive Bauzonenflächenbedarf liegt jedoch klar über dem theoretischen Dichtewert 
des rechtskräftigen Zonenplans. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Planungsinstrumente nicht 
mit der tatsächlichen Entwicklung übereinstimmen. Mit der vorliegenden Teilrevision werden 
die überdimensionierten Bauzonen deutlich reduziert. 



Gemeinde Flühli  Teilrevision Rückzonungen 

Planungsbericht nach Art. 47 RPV Erlass 

11 

6 Erläuteru ngen zum Bau - und Zonenreglement  

Da einige der Rückzonungsflächen nicht der Landwirtschaftszone, sondern der Grünzone zu-
gewiesen werden, ist gemäss § 50 Abs. 2 PBG mit der Umzonung der Nutzungszweck nach 
Art. 26 BZR zu definieren. Die zulässigen Nutzungen sind in Anhang 3 BZR festgelegt. Das 
BZR vom 20. August 2012 (Stand 28. November 2016) wird folgendermassen ergänzt (Ergän-
zungen in roter kursiver Schrift) :  

Anhang 3 Zulässige Nutzung der Grünzonen (gemäss Art. 26)  

7 Erläuterungen zu den Zonenplanänderunge n 

Die von der Dienststelle rawi ermittelten und zur Rückzonung vorgeschlagenen Flächen ge-
mäss Stellungnahme BUWD vom 11. Dezember 2019 betragen 7.6 ha. Die Bauzonenfläche sei 
in diesem Umfang zu verkleinern. Die betroffenen Flächen seien einer Nichtbauzone zuzuwei-
sen. Bauzonenflächen im Umfang von ca. 1.4 ha können aufgrund der fehlenden Verhältnis-
mässigkeit zurzeit nicht berücksichtigt werden.  

Im Rahmen der Gespräche zwischen Kantons- und Gemeindevertretern konnte keine Einigung 
bezüglich des vorgegebenen Zielwertes der Rückzonungen erreicht werden. Die Gemeinde be-
urteilt die Verhältnismässigkeit der Rückzonungen aufgrund der Grundeigentümergespräche 
und der ergänzenden Unterlagen in einigen Fällen anders als die kantonale Dienststelle. 

Im Folgenden werden in einem ersten Absatz jene Flächen behandelt, die mit dieser Teilrevi-
sion umgezont werden. Im zweiten Absatz wird auf di e Flächen eingegangen, die gemäss 
Stellungnahme rawi zu konkretisieren sind. Die Flächen werden entweder ebenfalls der Land-
wirtschaftszone zugewiesen oder einer anderen Bauzone ohne Einwohnerkapazitäten 
(Grünzone, Arbeitszone oder öffentliche Zone). Es folgen die jeweiligen Flächenbilanzen. In 
Kap. 7.6 werden jene Flächen behandelt, die mit dieser Teilrevision nicht umgezont werden.  

Die Gemeinde Flühli umfasst die Ortsteile Flühli und Sörenberg. Die Dienststelle rawi gibt die 
Funktionen und Entwicklungsziele gemäss Vorprüfungsbericht wie folgt vor:  

��  Gewässerfreihaltung; lockere Bestockung mit Gehölzen ohne hoch wachsende Bäume entlang 
der Gewässer; im Übrigen landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder Pflegeschnitte. 

��  Nutzung als Hausumschwung oder parkartige Gestaltung; auf ehemaligen Bauparzellen in den 
Gefahrenzonen A können Kleinbauten im Sinne von § A1-132 Abs. 1 PBG, die nicht dem dau-
ernden Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen können, zugelassen werden, sofern deren 
Erstellung nicht zu einer Erhöhung der Gefahr auf anderen Grundstücken führt.  

��  Erschliessungsstrassen und Wege sind zulässig; im Übrigen landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
oder Pflegeschnitte. 

��  Gewässerfreihaltung, Erhaltung der Ahornallee; zugelassene Pflegemassnahmen der Ahor-
nallee: Kronenpflege Alleebaumbestand, Bodenlockerung, Nachpflanzungen und Rückschnitt 
der Randgehölze.  

�	  Schneedepot, Spiel- und Sportplatz.  
 
Die Nutzung und Erhaltung bestehender Fuss- und Fahrwege sind gewährleistet. 
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In Flühli  befinden sich Versorgungs- und öffentliche Einrichtungen. Dieser ist im Vergleich zu 
Sörenberg weniger touristisch ausgerichtet, weshalb der Erstwohnungsanteil in Flühli höher 
ist. Sowohl im Dorfkern wie in den angrenzenden Wohnzonen bestehen zahlreiche unbebaute 
Bauzonenreserven. Mit der Schaffung von kompakten Siedlungen soll die weitere Zersiedelung 
eingedämmt werden. Kompakte Siedlungen leisten den grössten Beitrag zu einer haushälteri-
schen Bodennutzung, ermöglichen eine bessere Auslastung der bestehenden Infrastrukturen 
und bilden die notwendige Voraussetzung für eine nachhaltigere Mobilität. Deshalb sind die 
Bauzonen, die abseits vom Dorfkern Flühli liegen, soweit zweckmässig zu reduzieren.  

Losgelöst vom Ortsteil Flühli liegen die Siedlungsgebiete Hüttlenen/Thorbach  mit einem 
Gewerbegebiet, einem Campingplatz sowie Misch- und Wohnnutzungen. Diese Siedlungsge-
biete liegen peripher. Die Bauzonenreserven sind deshalb soweit zweckmässig zu reduzieren.  

Das Gebiet Südelhöchi -Rischli  liegt zwischen den Hauptsiedlungsgebieten Flühli und Sören-
berg und ist aufgesplittert in verschiedene Siedlungsfragmente entlang der Kantonsstrasse 
und der Zufahrtsstrasse Richtung Salwideli. Aufgrund der Naturgefahrensituation sind die Par-
zellen zum Teil nur erschwert überbaubar. Die Siedlung Wagliseibode  befindet sich äusserst 
peripher in der Nähe der Alpwirtschaft Salwideli auf über 1'300 m ü. M. Beide Siedlungen be-
stehen hauptsächlich aus individuell gestalteten Einfamilienhäusern bzw. Ferienhäusern. Das 
Siedlungsgebiet ist bereits seit Ende der 1970er-Jahre eingezont. Die Bauzonen sind in diesen 
Siedlungsgebieten soweit zweckmässig zu reduzieren.  

Der Ortsteil Sörenberg  ist touristisch ausgerichtet und weist einen hohen Zweitwohnungsan-
teil auf. Es sind Versorgungs- und öffentliche Einrichtungen vorhanden. Im Siedlungsgebiet 
bestehen zahlreiche unbebaute Bauzonenreserven. Eine verstärkte Siedlungsentwicklung ist 
raumplanerisch unzweckmässig. Periphere Bauzonen am Bauzonenrand sind soweit zweck-
mässig zu reduzieren.  

7.1  Beurteilung der Rückzonungsflächen  
In der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung werden sämtliche der vom Kanton vorge-
schlagenen und in den Beilagenplänen gekennzeichneten Rückzonungsflächen gemäss der 
Stellungnahme des BUWD vom 11. Dezember 2019 nach den Kriterien der raumplanerischen 
Zweck- und Verhältnismässigkeit beurteilt. Zusätzlich werden einige weitere Flächen beurteilt, 
die sich aus Sicht der Gemeinde als Rückzonungsflächen eignen. In einigen Fällen sind nur 
Teilflächen grösserer Parzellen betroffen, dies ist in den folgenden Tabellen jeweils bezeich-
net. Grundsätzlich wurden nur Teilflächen von Parzellen beurteilt, die in der Bauzone liegen.  

Gemäss der Aktennotiz des rawi vom 8. November 2018 zu den Kriterien für die Ermittlung 
potenzieller Rückzonungsflächen sind diese in einem ersten Schritt in Bezug auf die raumpla-
nerische Zweckmässigkeit zu prüfen. Für die Beurteilung der Zweckmässigkeit aus raumplane-
rischer Sicht werden die Lage innerhalb der Bauzone, die Zentrumsnähe, die öV-Anbindung, 
die Erschliessung und eine allfällige Einschränkung der Bebaubarkeit geprüft. In einem zwei-
ten Schritt erfolgt die Beurteilung in Bezug auf die Verhältnismässigkeit. Wurden in jüngerer 
Vergangenheit Planungsvorleistungen (Baugesuch, Gestaltungsplan) erbracht und liegt die 
Einzonung weniger als zehn Jahre zurück, ist eine Umzonung eher unverhältnismässig. Die 
detaillierte Beschreibung der Kriterien ist der Aktennotiz im Anhang B zu entnehmen. 
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Die in den Beilagenplänen rot markierten Flächen sind prioritär als Umzonungen zu behan-
deln, die rot schraffierten Flächen sind durch die Gemeinde zu konkretisieren (vgl. Anhang A). 
Die Fläche kann in diesen Fällen einer anderen Zone ohne Einwohnerkapazitäten zugewiesen 
oder mit anderen planerischen Mitteln von weiterer Überbauung freigehalten werden.   

 
Legende der Beilagenpläne des rawi: 

 

 

 

 
Auszug Legende der Zonenplanausschnitte:  
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7.1.1  Gebiet Wald, Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2599  W/B 601  Lw 601  

 

2600  W/B 600  Lw 600 
 

 

2601  W/B 680  Lw 680 
 

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 
 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzellen sind dreiseitig von Bauzonen umgeben; ge-
mäss BUWD sei das Kriterium «Lage in der Bauzone» von untergeord-
neter Bedeutung. Es entstehe keine Baulücke in der lockeren Sied-
lungsstruktur des peripher gelegenen Gebiets Wald. Der Gesetzesauf-
trag zur Reduktion der überdimensionierten Bauzonen sei höher zu ge-
wichten als die durch eine Rückzonung entstehende abgetrennte 
Bauzone im Bereich der Parz. Nr. 2602. 

Zentrumsnähe: Die Parzellen befinden sich in Fussdistanz zum Ortskern von Flühli. 

Anschluss öV: Kein öV-Anschluss. 

Erschliessung: Sämtliche Parzellen sind erschlossen (Feinerschliessung). 

Bebaubarkeit: Sämtliche Parzellen sind normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2599, 2600 und 2601 wird aufgrund der Lage im 
peripheren Gebiet Wald und der fehlenden öV-Erschliessung raumpla-
nerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es ist weder ein Baugesuch noch ein Bauvorhaben vorhanden. 

Gestaltungsplan Es besteht kein Gestaltungsplan.  

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist bereits seit mindestens 1991 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2599, 2600 und 2601 wird aufgr und fehlender 
Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2599, 2600 und 2601 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig 
beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um Parzellen am Bauzonenrand, die nicht als Baulücke wahr-
genommen werden. Im Weiteren bestehen weder ein Sondernutzungsplan noch Bauabsichten. 
Der Gesetzesauftrag zur Reduktion der überdimensionierten Bauzonen ist gemäss BUWD höher zu ge-
wichten als die durch die Rückzonung resultierende losgelöste einzelne Parzelle in der Bauzone. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 2599, 2600 und 2601: Umzonen in die Landwirtschaftszone  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone W/A, W/B; am Bauzonenrand gelegen bzw. zweiseitig von 
Bauzonen umgeben; eine Umzonung der PN 2655 und von Teilflächen 
der PN 9 und 10 kann als raumplanerisch zweckmässig beurteilt wer-
den. Die Bauzone des Ortsteils Flühli wird dadurch zwar zweigeteilt, je-
doch liegt das Gebiet peripher und es ist gemäss Stellungnahme BUWD 
keine Baulücke erkennbar.  

Zentrumsnähe: Die Parzellen befinden sich in Fussdistanz zum Ortskern von Flühli. 

Anschluss öV: Der südlichste Teil der PN 10 weist die Angebotsstufe 1 auf (Grundver-
sorgung). 

Erschliessung: Die Parzelle 9 ist erschlossen (Feinerschliessung), die Parzellen 10 und 
2655 sind teilweise erschlossen (Groberschliessung). 

Bebaubarkeit: Die Parzellen sind normal bebaubar, auf PN 9 reduziert der Waldab-
stand die überbaubare Fläche.  

Zweckmässigkeit: Die teilweise Umzonung der PN 9, 10 und der gesamten PN 2655 wird 
aufgrund der peripheren Lage am Bauzonenrand und der erst teilweise 
vorhandenen Erschliessung als raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es sind weder Baugesuche noch konkrete Bauvorhaben vorhanden. Je-
doch wird mit Schreiben vom 4. März 2020 darauf hingewiesen, dass 
die 2011 erstellte Garage auf Parzelle 9 aufgrund des Waldabstands 
nach Osten verschoben werden musste. Für die bestehenden drei Woh-
nungen fehlen Garagen, um den heutigen Bedürfnissen gerecht werden 
zu können.  

Gestaltungsplan Es besteht kein Gestaltungsplan.  

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind bereits seit mindestens 1977 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 9, 10 (Teilflächen) und 2655 wird aufgrund feh-
lender Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 9, 10 (Teilflächen) und 2655 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhält-
nismässig beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um peripher gelegene Parzellen am Bauzonenrand, 
die nicht als Baulücke wahrgenommen werden. Im Weiteren bestehen weder ein Sondernutzungsplan 
noch konkrete Bauabsichten. 
Der Gesetzesauftrag zur Reduktion der überdimensionierten Bauzonen wird höher gewichtet als die 
durch die Rückzonung resultierende zweigeteilte Bauzone in Flühli. 
Die dem überbauten Gebiet angrenzende Fläche der PN 9 wird der Grünzone mit den Nutzungszweck 2 
zugeteilt, damit die Fläche als Hausumschwung genutzt werden kann (vgl.  Kap. 6.5.1). Um eine mass-
volle Erweiterung des bestehenden Gebäudes zu ermöglichen, wird östlich davon ein rund 10 m breiter 
Streifen in der Bauzone belassen. Auf der westlichen Seite ist eine Erweiterung aufgrund des Waldab-
standes und des Terrainverlaufs nicht möglich.  

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 9, 10 (Teilflächen) und 2655: Umzonen in die Landwirtschaftszone bzw. Grünzone mit 
Nutzungszweck 2 (Hausumschwung oder parkartige Gestaltung)  
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7.1.3  Gebiet Schafberg, Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

368 (Teil)   War/A 679  Lw 679  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

  
Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohn- und Arbeitszone A; am Bauzonenrand gelegen, grenzt zweiseitig 
an Bauzonen 

Zentrumsnähe: Die Parzelle befinden sich in Fussdistanz zum Ortskern von Flühli. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung) 

Erschliessung: Die Parzelle ist nicht erschlossen. 

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist aufgrund der Lage in der Gefahrenzone B7 mittlere Ge-
fährdung (Rutschung) nur  eingeschränkt bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 368 wird aufgrund der eingeschränkten Bebau-
barkeit sowie der Lage am Bauzonenrand als raumplanerisch zweck-
mässig beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es ist weder ein Baugesuch noch ein Bauvorhaben vorhanden. 
Die Grundeigentümer stimmen einer Umzonung zu. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit 2012 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 368 wird aufgrund fehlender Bauvorhaben als 
verh ältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 368 (Teilfläche) wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beur-
teilt. Bei der Parzelle handelt es sich um eine Fläche, die nur eingeschränkt bebaubar ist und am Bauzo-
nenrand liegt.  Die Parzelle ist nicht erschlossen. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 368 (Teilfläche): Umzonen in die Landwirtschaftszone 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone A mit Gestaltungsplanpflicht; nördliche Teilfläche am Bauzo-
nenrand gelegen. 

Zentrumsnähe: Die Parzellen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum 
Flühli. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung). 

Erschliessung: Der nördliche Parzellenteil ist nicht erschlossen. 

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 17 (nördlicher Teil)  wird aufgrund der Lage am 
Bauzonenrand und der nicht vorhandenen Erschliessung als raumplane-
risch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es besteht keine konkrete Bauabsicht. 
Der Grundeigentümer möchte die Fläche landwirtschaftlich bewirtschaf-
ten und stimmt einer Umzonung zu. 

Gestaltungsplan Auf dem nördlichen Parzellenteil besteht kein Gestaltungsplan. Ein Ge-
staltungsplan Pfaffrüti vom 18. März 2019 und wurde dem Kanton am 
26. Februar 2019 zur Stellungnahme eingereicht. Das Gestaltungsplan-
verfahren wurde sistiert.  

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist bereits seit mindestens 1991 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 17 (Teilfläche) wird aufgrund fehlender Bauvor-
haben und Sondernutzungsplan als verhältnismässig  beurteilt.  
 

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 17 (Teilfläche) wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beur-
teilt. Bei dem Parzellenteil handelt es sich um eine Fläche am Bauzonenrand, die nicht als Baulücke 
wahrgenommen wird. Im Weiteren bestehen weder ein Sondernutzungsplan noch Bauabsichten. 
Der Grundeigentümer möchte die Fläche landwirtschaftlich bewirtschaften und stimmt einer Umzonung 
zu. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 17 (nördlicher Teil) : Umzonen in die Landwirtschaftszone, Reduktion der Gestaltungsplan-
pflicht ; der Gestaltungsplan für den südlichen Bereich, der in der Bauzone verbleibt, ist auf die in der 
Bauzone verbleibende Fläche anzupassen und grundlegend zu überarbeiten.  
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7.1.5  Gebiet Ober Pfaffrüti, Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2629  W/B 665  Lw 665  

 

2620 (Teil)   W/B 708  Lw 708 
 

 

2630  W/B 597  Lw 597 
 

 

2631  W/B 662  Lw 662 
 

 

2632 (Teil)   W/B 869  Lw 869 
 

 

2640 (Teil)   W/B 703  Lw 703 
 

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

  

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch ) 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzellen befinden sich am Bauzonenrand etwas ober-
halb des Dorfkerns Flühli. 

Zentrumsnähe: Die Parzellen befinden sich in Fussdistanz zum Ortskern Flühli. 

Anschluss öV: Kein öV-Anschluss. 

Erschliessung: Die Parzellen 2620, 2631, 2632 und 2640 sind erschlossen (Feiner-
schliessung), die Parzellen 2629 und 2630 sind teilweise erschlossen 
(Groberschliessung). Die Erschliessung Rütiweg wurde teilweise über 
die PN 2632 und 2640 erstellt.  

Bebaubarkeit: Die Parzellen sind normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2620, 2629, 2630, 2631, 2632 und 2640 (Teilflä-
che) wird aufgrund der Lage am Bauzonenrand und der nur teilweise 
vorhandenen Erschliessung als raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. Bei der PN 2630 erfolgte 
2015 eine Vorabklärung für den Neubau eines Wohnhauses. Auf den 
Parzellen 2630 und 2632 besteht ein Bauprojekt aus dem Jahr 2019, 
für PN 2631 besteht ein beurkundeter Kaufrechtsvertrag.  Gemäss Vor-
prüfungsbericht des BUWD seien diese Bauabsichten zu wenig konkret. 

Gestaltungsplan Rechtskräftiger Gestaltungsplan aus dem Jahr 1996. 

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind bereits seit mindestens 1989 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2620, 2629, 2630, 2631, 2632 und 2640 wird 
aufgrund der fehlenden bzw. zu wenig konkreten Bauabsichten und der 
Einzonungsdauer als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2620 (Teilfläche), 2629, 2630, 2631, 2632 (Teilfläche)  und 2640 (Teilfläche) wird 
als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um 
Parzellen am Bauzonenrand, die nicht mit dem öV erschlossen sind. Im Weiteren bestehen gemäss Vor-
prüfungsbericht des BUWD zu wenig konkrete Bauabsichten. 
Der Rütiweg ist abparzelliert (PN 2619), der Teilabschnitt des Rütiwegs, der über die PN 2632 und 2640 
führt, liegt bereits im übrigen Gebiet a (üGa).  
Die Hauszufahrt zur Parzelle 2621 führt teilweise über die Parzelle 2620. Diese Teilfläche wird in der 
Wohnzone B belassen. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 2620 (Teil), 2629, 2630, 2631, 2632 (Teil)  und 2640 (Teil) :  Umzonen in die Landwirt-
schaftszone 
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7.1.6  Gebie t Pfaffrüti Süd, Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2591  W/B 971  Lw 971  

 

2712 (Teil)   W/B 601  Lw 601 
 

 

2775  W/B 750  Lw 750 
 

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

  

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2020 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzellen grenzen dreiseitig an die Bauzone und lie-
gen am Bauzonenrand.  

Zentrumsnähe: Die Parzellen liegen am Rand des Ortsteils Flühli in Fussdistanz zum 
Dorfzentrum an erhöhter Lage.  

Anschluss öV: Kein öV-Anschluss. 

Erschliessung: Die Parzelle 2712 wie auch die Parzellen 2591 und 2775 sind erschlos-
sen (Feinerschliessung, 1. Bautiefe).   

Bebaubarkeit: Die Parzellen sind normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2591, 2712 und 2775 wird aufgrund der Lage am 
Bauzonenrand und des fehlenden Anschlusses an den öffentlichen Ver-
kehr als raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Die Parzelle 2591 wurde abparzelliert. Für diese neue Parzelle 2775 
liegt eine Absichtserklärung zum Kauf der Parzelle vom 17.09.2019 vor, 
jedoch kein Baugesuch. 
Für PN 2712 sind keine Bauvorhaben vorhanden. Gemäss BUWD kann 
die Erschliessungsfläche für die benachbarte PN 2709 in der Bauzone 
verbleiben. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind bereits seit mindestens 1991 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2591, 2712 und 2775 wird aufgrund der wenig 
konkreten Bauabsichten als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

In der Stellungnahme des BUWD vom 11.12.2019 wurde eine Rückzonung der PN 2709 aufgrund einer 
Handänderung im Juni 2019 und eines Bauvorhabens als unverhältnismässig beurteilt (Härtefall). Inzwi-
schen ist die PN 2709 überbaut und wird hauptsätzlich über die PN 2711 sowie über eine untergeordnete 
Teilfläche von PN 2712 erschlossen. Gemäss Vorprüfungsbericht des BUWD wäre es für die Grundeigen-
tümerschaft der PN 2711 unzumutbar, wenn sie für die Erschliessung der PN 2709 Land abtreten würde, 
aber die eigene Parzelle rückgezont würde. Die PN 2709 und 2711 können deshalb aus Gründen der Ver-
hältnismässigkeit in der Bauzone verbleiben.  
Eine Umzonung der PN 2591, 2712 und 2775 wird hingegen als raumplanerisch zweckmässig und ver-
hältnismässig beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um Parzellen am Bauzonenrand, die nicht mit 
dem öV erschlossen sind.  
In  den letzten Jahren wurden nach und nach immer wieder einzelne Bauplätze im Gebiet Ober Pfaffrüti 
und Pfaffrüti Süd verkauft und überbaut. Die Gemeinde wünscht, dass diese moderate Bautätigkeit auch 
künftig ermöglicht wird. Um den Bauzonenbedarf für die nächsten 15 Jahre zu sichern, sind die in der 
Bauzone verbleibenden Flächen jedoch aus Sicht der Gemeinde ausreichend (vgl. 7.5). Die Bauabsichten 
auf den PN 2591 und 2775 sind zu wenig konkret.  
Gemäss Vorprüfungsbericht des BUWD vom 26.03.2021 ist es zumutbar, die untergeordnete Erschlies-
sungsfläche (15 m2) für die benachbarte PN 2709 in der Bauzone zu belassen, den Rest der Parzelle je-
doch umzuzonen. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 2591, 2712 (Teil)  und 2775: Umzonen in die Landwirtschaftszone 
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7.1.7  Gebiet Mülihüsli , Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

23 (Teil)   W/A 723  Lw 723  

 

2580  W/B 138  Gr 138  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 

 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone W/A und W/B; die Parzellen befinden sich am Bauzonenrand 
respektive angrenzend an ein Waldstück 

Zentrumsnähe: Die Parzellen befinden sich in Fussdistanz zum Ortskern Flühli. 

Anschluss öV: Kein öV-Anschluss. 

Erschliessung: Die Parzelle 23 ist teilweise erschlossen (Groberschliessung), die Par-
zelle 2580 ist erschlossen (Feinerschliessung). 

Bebaubarkeit: Die Flächen sind aufgrund des Waldabstandes nicht oder nur einge-
schränkt bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 23 (Teilfläche) und 2580 werden aufgrund der 
Lage am Bauzonenrand und der eingeschränkten Bebaubarkeit als 
raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Teilfläche der Parzelle 23 ist bereits seit mindestens 1977 einge-
zont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 23 (Teilfläche) und 2580 wird aufgrund  der feh-
lenden Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 23 (Teilflächen) und 2580 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnis-
mässig beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um Parzellen am Bauzonenrand, die nicht mit dem öV 
erschlossen sind. Im Weiteren bestehen keine konkreten Bauabsichten. 
Aufgrund der Lage wird die PN 2580 der Grünzone zugewiesen werden, nur die PN 23 wird in die Land-
wirtschaftszone umgezont. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 23 (Teilfläche): Umzonen in die Landwirtschaftszone  
PN 2580:  Umzonen in die Grünzone mit Nutzungszweck 2 Hausumschwung 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohn- und Arbeitszone B; die Parzelle befinden sich am Bauzonenrand 

Zentrumsnähe: Die Parzelle befinden sich im Gebiet Hüttlenen, im Ortsteil Flühli  

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung) 

Erschliessung: Die PN 2358 ist teilweise erschlossen (Groberschliessung). 

Bebaubarkeit: Die Bebaubarkeit der Parzelle ist aufgrund ihrer Lage in der Gefahren-
zone mit mittlerer Gefährdung B7 (Rutschung) nur unter Umsetzung 
gefahrenmindernder Massnahmen möglich. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2358 wird aufgrund der Lage an der Kantons-
strasse sowie der bestehenden öV-Erschliessung nur bedingt  als raum-
planerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten, ein Teil der Parzelle wird 
temporär als Lagerfläche vom angrenzenden Gewerbebetrieb zwischen-
genutzt. Mit Datum vom 30.06.2020 ist ein Antrag der Grundeigentü-
merin eingegangen, die Fläche der Arbeitszone zuzuweisen, um das 
Materiallager erweitern zu können (vgl. Anhang D).  

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit 1977 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2358 (Teilfläche) wird aufgrund  der bestehen-
den und beantragten Nutzung als nicht  verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2358 wird als nur bedingt raumplanerisch zweckmässig und als nicht verhältnis-
mässig beurteilt. Bei der Parzelle handelt es sich um eine Parzelle am Bauzonenrand, die jedoch von 
zwei Seiten von Bauzonen umgeben ist. Aufgrund der bereits heute temporären und der beantragten 
Nutzung als Lagerfläche durch den benachbarten Gewerbebetrieb im Süden der Parzelle wird eine Umzo-
nung in die Arbeitszone als zweckmässig erachtet. Zudem besteht bereits ein Vorprojekt für eine Gewer-
behalle, die als Lager und Werkhalle dienen soll (vgl. Anhang D).  Aufgrund des Terrainverlaufs und der 
Lage ist eine zweckmässige landwirtschaftliche Nutzung kaum möglich.  

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 2358: Umzonen in die Arbeitszone; Vorbehalt gemäss Vorprüfungsbericht des BUWD: Falls 
die vorgesehene Umzonung bis Ende 2025 nicht in Rechtskraft erwachsen sollte, ist die Parzelle rückzu-
zonen, falls dannzumal die raumplanerische Zweck- und Verhältnismässigkeit der Rückzonung bejaht 
wird.  
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7.1.10  Gebiet Hüttlenen Nord, Flühli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

90 (Teil)   W/A 639  Lw 639  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

  
Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone A; die Parzelle befindet sich am Bauzonenrand. Gemäss 
Stellungnahme des BUWD entsteht im Gebiet Hüttlenen aufgrund der 
Grösse der Fläche in der lockeren Siedlungsstruktur keine Baulücke. 

Zentrumsnähe: Die Parzelle befindet sich an peripherer Lage im Gebiet Hüttlenen, im 
Ortsteil Flühli. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung) 

Erschliessung: Die PN 90 ist nicht erschlossen. 

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der Teilfläche der PN 90 (Teilfläche) wird aufgrund der 
Lage am Bauzonenrand sowie aufgrund der fehlenden Erschliessung als 
raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es liegt kein Baugesuch vor.  

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit 1977 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 90 (Teilfläche) wird aufgrund  der wenig konkre-
ten Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 90 (Teilfläche) wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beur-
teilt. Bei der Parzelle handelt es sich um eine Parzelle am Bauzonenrand, die nicht erschlossen ist. Gemäss 
BUWD entsteht im Gebiet Hüttlenen aufgrund der Grösse der Fläche in der lockeren Siedlungsstruktur 
keine Baulücke. 
Das bestehende Bauvorhaben ist gemäss BUWD zu wenig konkret.  Ausserdem ist auf den Nachbarparzellen 
ein Bauvorhaben für drei Mehrfamilienhäuser im Gang. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Nachfrage 
nach Bauland mit den noch vorhandenen Bauzonenreserven für die nächsten 15 Jahre gedeckt werden 
kann.   
Die Rückzonung der Flächen, die der orangenen Kategorie zugeteilt sind, wird als zurzeit nicht verhältnis-
mässig beurteilt. Sie sind bis Ende 2025 zu überbauen (vgl. Kap. 7.5).  

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 90 (Teilfläche):  Umzonen in die Landwirtschaftszone 
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7.1.11  Gebiet Südelhöchi Süd , Südelhöchi -  Rischli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

1632  W/B 451  Lw 451  

 

1803  W/B 602  Lw 602  

 

1804  W/B 538  Lw 538  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan  vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 

 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  

��  
 



Gemeinde Flühli  Teilrevision Rückzonungen 

Planungsbericht nach Art. 47 RPV Erlass 

35 

Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzellen befinden sich am Bauzonenrand, es handelt 
sich jedoch um Baulücken. Gemäss Stellungnahme BUWD sei das Auf-
füllen der Baulücken aufgrund des Ortsbildes nicht erforderlich (lockere 
Siedlungsstruktur, Topographie). Das Kriterium «Lage in der Bauzone» 
sei vorliegend von untergeordneter Bedeutung. Bei den PN 1803 und 
1804 entstehe keine Baulücke in der lockeren Siedlungsstruktur.  

Zentrumsnähe: Die Parzellen liegen peripher im Ortsteil Südelhöchi/Rischli. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung) 

Erschliessung: Die Parzellen sind erschlossen (Feinerschliessung). 

Bebaubarkeit: Die Parzellen sind aufgrund ihrer Lage in der Gefahrenzone mit mittle-
rer Gefährdung B7 (Rutschung) nur eingeschränkt bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 1632, 1803 und 1804 wird aufgrund der periphe-
ren Lage am Bauzonenrand als raumplanerisch zweckmässig  beur-
teilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine Bauabsichten. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind seit 1975 eingezont. Jedoch ist die PN 1803 erst im 
Jahr 2019 an die Erbengemeinschaft übergegangen, die den Auftrag für 
eine erste Projektierung erteilt hat.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 1632, 1803 und 1804 wird aufgrund  der fehlen-
den Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwäg ungen:  

Eine Umzonung der PN 1632, 1803 und 1804 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig 
beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um Parzellen am Bauzonenrand, die erschlossen sind. Es be-
steht zudem ein öV-Angebot. Aufgrund der Beurteilung des BUWD werden die Parzellen umgezont. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 1632, 1803 und 1804:  Umzonen in die Landwirtschaftszone 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzellen befinden sich teilweise am Bauzonenrand, 
sie stellen zum Teil Baulücken dar. Gemäss Stellungnahme BUWD sind 
aufgrund der Topographie und der vorhandenen Baustruktur keine Bau-
lücken wahrnehmbar. 

Zentrumsnähe: Die Parzellen liegen peripher im Ortsteil Südelhöchi/Rischli. 

Anschluss öV: Keine öV-Erschliessung. 

Erschliessung: Die Parzellen sind teilweise erschlossen (Groberschliessung). Die PN 
1972 und 1990 sind nicht erschlossen. 

Bebaubarkeit: Die Parzellen (ohne 1972, 1990) sind aufgrund ihrer Lage in der Gefah-
renzone mit mittlerer Gefährdung B7 (Rutschung) nur mit Massnahmen 
bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 997, 1000, 1972, 1990, 2268, 2349, 2365 und 
2569 wird aufgrund der peripheren Lage, der eingeschränkten Bebau-
barkeit und der fehlenden öV-Erschliessung als raumplanerisch zweck-
mässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. 

Gestaltungsplan Es besteht ein Gestaltungsplan Hurnischwand aus dem Jahr 1977, der 
2012 revidiert wurde . 

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind seit mindestens 1981 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 997, 1000, 1972, 1990, 2268, 2349, 2365 und 
2569 wird aufg rund der fehlenden Bauvorhaben als verhältnismässig  
beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 997, 1000, 1972, 1990, 2268, 2349, 2365  (Teilfläche) und 2569 wird als raum-
planerisch zweckmässig und verhältnismässig beurteilt, da trotz der langen Zeit seit Erlass des Gestal-
tungsplans die Flächen noch nicht überbaut wurden. Bei den Parzellen handelt es sich um peripher gele-
gene Parzellen, die nur teilweise erschlossen sind. Es besteht kein öV-Angebot.  
Dem Belassen einer Teilfläche der PN 2365 in der Bauzone aufgrund der besonderen Situation der 
Grundeigentümerschaft (Härtefall) stimmt das BUWD gemäss Vorprüfungsbericht nicht zu. Die vorge-
brachten Argumente genügten den kantonalen Kriterien nicht und können auch aus  Gründen der Gleich-
behandlung aller Betroffenen nicht berücksichtigte werden.  
Aufgrund der bestehenden Nutzung als Garten der Parzelle 1972 soll diese der Grünzone zugeordnet 
werden. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 997, 1000, 1990, 2268, 2349, 2365 und 2569 (Teilfläche):  Umzonen in die Landwirt-
schaftszone, Aufhebung der Sondernutzungsplanpflicht. Der rechtsgültige Gestaltungsplan bleibt beste-
hen.  
Parzelle Nr. 1972: Umzonen in die Grünzone mit Nutzungszweck 2 (Hausumschwung)  
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7.1.13  Gebiet Südelhöchi  Nord, Südelhöchi  -  Rischli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

1002  W/B 444  Oe 444  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 

 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; die Parzelle befindet sich zwischen zwei Strassen, sie ist 
von Bauzonen umgeben.  

Zentrumsnähe: Die Parzelle liegt peripher im Ortsteil Südelhöchi/Rischli. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung) 

Erschliessung: Die Parzelle ist erschlossen (Feinerschliessung). 

Bebaubarkeit: Die Parzelle 1002 ist normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 1002 wird aufgrund der peripheren Lage, jedoch 
umgeben von Bauzonen nicht  als raumplanerisch zweckmässig  beur-
teilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. Die Gemeinde (Grundeigen-
tümerin) plant dort jedoch eine  öffentliche Nutzung (Werkhof/Entsor-
gungsstelle). Die Entsorgungsstelle befindet sich bereits heute auf die-
ser Parzelle. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Keine Angabe 

Verhältnismässigkeit Die Verhältnismässigkeit wird aufgrund der fehlenden raumplanerischen 
Zweckmässigkeit nicht beurteilt.   

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 1002 wird nicht als raumplanerisch zweckmässig beurteilt. Bei der Parzelle han-
delt es sich um eine peripher gelegene Parzelle, die jedoch von Bauzonen umgeben ist. Auf Antrag der 
Gemeinde (Grundeigentümerin) soll sie der Zone für öffentliche Zwecke (Oe) zugeordnet werden. Die 
bereits bestehende Oe westlich der Parzelle jenseits der Strasse kann so erweitert werden.  

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 1002:  Umzonen in die Zone für öffentliche Zwecke mit Nutzung  Werkhof 
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7.1.14  Gebiet Camping, Rischli  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

909  W/B 107  Lw 107  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; grenzt einseitig an Bauzone. 

Zentrumsnähe: Die Parzelle liegt peripher zwischen den Ortsteilen Rischli und Sören-
berg. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung). 

Erschliessung: Die Parzelle ist erschlossen (Feinerschliessung).  

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist normal bebaubar, jedoch ist ein Lärmschutz-Nachweis 
erforderlich. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 909 (Teilfläche) wird aufgrund der peripheren 
Lage als raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es liegt kein Baugesuch vor. Gemäss Betriebskonzept soll auf der Par-
zelle 909 jedoch ein Wohnhaus für den Betriebsnachfolger erstellt wer-
den. Dafür ist jedoch nicht die ganze Fläche in der Bauzone notwendig. 

Gestaltungsplan Rechtskräftiger Gestaltungsplan aus dem Jahr 1983, jedoch nur über 
den westlichen Teil der Parzelle. Gemäss BUWD ist das Stadium des GP 
skizzenhaft. 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit mindestens 1981 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 909 (Teil)  wird auf der nicht benötigten Restflä-
che als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 909 (Teilfläche) wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beur-
teilt. Bei der Parzelle handelt es sich um eine peripher gelegene Fläche.  
Aufgrund der im Rahmen der Sprechstunden und im eingereichten Betriebskonzept (vgl. Anhang E) er-
läuterten Entwicklungsabsichten der Campingplatzbetreiber, wird die Bauzonenfläche auf PN 909 für ei-
nen Wohnbau benötigt, die Restfläche kann der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. Damit die nöti-
gen Gebäude- und Zonenrandabstände eingehalten werden können, wird ein Streifen von 3.9 m Breite 
der Landwirtschaftszone zugeteilt. 
Gemäss Aussagen des Betreibers wird in Betracht gezogen, die Wohnnutzung im Gebäude Nr. 230 auf 
PN 1056 mittelfristig aufzugeben. Das Wohnhaus ist jedoch erst vor sechs Jahren umfassend saniert 
worden, daher ist eine Umzonung heute nicht zweckmässig. Nach Aufgabe der Wohnnutzung ist im Zuge 
der geplanten Optimierung ein Ersatz auf PN 909 zu realisieren, entweder als An- oder Erweiterungsbau  
Der Zonenzweck der Parzelle 1056 wird im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung überprüft. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 909 (Teilfläche): Umzonen in die Landwirtschaftszone/Aufhebung der Sondernutzungsplan-
pflicht und LS-Nachweispflicht 
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7.1.15  Gebiet Usserdorf West, Sörenberg  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2343  W/A 796  Lw 796  

 

2344 (Teil)   W/A 974  Lw 974  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone A; die Parzellen befinden sich am Bauzonenrand, sie stellen 
zum Teil Baulücken dar.  

Zentrumsnähe: Die Parzellen liegen peripher im Ortsteil Sörenberg. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung). 

Erschliessung: Die Parzelle 2343 ist teilweise erschlossen (Groberschliessung). Die PN 
2344 ist erschlossen (Feinerschliessung) und dient der Erschliessung 
der benachbarten Überbauung «Im Weidli» . 

Bebaubarkeit: Die Parzellen 2343 und 2344 sind normal bebaubar.  

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2343 und 2344 wird  aufgrund der peripheren 
Lage als raumplanerisch zweckmässig  beurteilt.  Gemäss Stellung-
nahme BUWD sei die Reduktion der überdimensionierten Bauzonen hö-
her zu gewichten als die durch die Rückzonung entstehende abge-
trennte Bauzone im Bereich der Parzelle Nr. 2342. 

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. Für die PN 2343 sind Kauf-
interessenten vorhanden.  

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzellen sind seit mindestens 1981 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2343 und 2344 (Teilfläche) wird aufg rund der 
fehlenden Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2343 und 2344 (Teilfläche) wird  als raumplanerisch zweckmässig und verhältnis-
mässig beurteilt. Bei den Parzellen handelt es sich um peripher gelegene Parzellen, die nur teilweise er-
schlossen sind. Gemäss BUWD ist die Reduktion der überdimensionierten Bauzonen höher zu gewichten 
als die durch die Rückzonung entstehende abgetrennte Bauzone im Bereich der Parzelle Nr. 2342. 
Im Rahmen der Sprechstunden wurde von der Grundeigentümerschaft der PN 2343 erläutert, dass die 
Parzelle Finanzierungsbestandteil einer Firma sei, die der Sohn am 01.01.2020 übernommen habe. Bei 
einer Umzonung wäre die Finanzierung nicht mehr tragbar, die Firma müsste schliessen. Die Situation 
stellt sich aufgrund der persönlichen und sozialen Komponente als Härtefall dar. Eine schriftliche Stel-
lungnahme mit ergänzenden Unterlagen zur Dokumentation der Situation wurde jedoch von der Grundei-
gentümerschaft erst im August 2020 geliefert.  Es liegt eine Finanzierungszusicherung der Luzerner Kan-
tonalbank vor. Diese bedingt jedoch den Verkauf der Parzelle 2343 als Eigenmittel. Gemäss Vorgaben 
des Kantons zur Härtefallregelung muss die Handänderung in den letzten ein bis zwei Jahren erfolgt sein 
und es muss glaubhaft gemacht werden, dass dem Erwerber resp. dem Veräusserer bei der Handände-
rung nicht bekannt war und nicht bekannt sein konnte, dass das Grundstück als potenzielle Rückzo-
nungsfläche gilt. Da die Handänderung noch nicht stattgefu nden hat, kann die Situation  gemäss Vorga-
ben des BUWD nicht als Härtefall gewertet werden.  
Die Strasse auf Parzelle 1882, 1956 und 2344 wird im übrigen Gebiet a belassen. 

 

Entscheid:  

Parzellen Nrn. 2343 und 2344 (Teilfläche): Umzonen in die Landwirtschaftszone/Lärmschutz-Nachweis-
pflicht löschen auf gesamten Parzellenflächen 
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Beurt eilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone A; die Parzelle befindet sich am Bauzonenrand, sie stellt 
keine Baulücke dar.  

Zentrumsnähe: In Fussdistanz zum Ortskern Sörenberg. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung). 

Erschliessung: Die Parzelle ist nicht erschlossen.  

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 910 wird aufgrund der Lage am Bauzonenrand 
und der nicht vorhandenen Erschliessung als raumplanerisch zweck-
mässig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit mindestens 2007 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 910 (Teilfläche) wird aufgrund d er fehlenden 
Bauvorhaben als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 910 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Bei der 
Parzelle handelt es sich um eine Parzelle am Bauzonenrand, die nicht erschlossen ist. Trotz der Nähe 
zum Ortskern Sörenberg und der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr wertet das BUWD eine 
Rückzonung als zweckmässig. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 910 (Teilfläche):  Umzonen in die Landwirtschaftszone, Aufhebung Sondernutzungsplanpflicht 
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; am Bauzonenrand gelegen. 

Zentrumsnähe: In Fussdistanz zum Ortskern Sörenberg. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung).  

Erschliessung: Die Parzelle ist nicht erschlossen.  

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist normal bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Die Umzonung der PN 2613 wird aufgrund der Lage am Bauzonenrand 
und der nicht vorhandenen Erschliessung als raumplanerisch zweck-
mäs sig  beurteilt.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es besteht eine Kaufabsicht des Grundeigentümers der angrenzenden 
PN 1561 für eine Teilfläche der PN 2613. Auf dieser Teilfläche sollen 
ein Autounterstand und ein Geräteraum erstellt werden , ein Baugesuch 
liegt jedoch nicht vor .  

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit mindestens 1981 eingezont. 

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2613 wird als verhältnismässig  beurteilt.  

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2613 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Bei 
der Parzelle handelt es sich um eine Parzelle am Bauzonenrand, die nicht erschlossen ist. Trotz der Nähe 
zum Ortskern Sörenberg wertet das BUWD eine Rückzonung als zweckmässig. 
Die Grundeigentümerschaft hat te beantragt, einen Teil angrenzend an die Nachbarparzelle PN 1561 in 
der Bauzone zu belassen, um bei der bestehenden Baute das Treppenhaus ausbauen und die bestehende 
Erschliessung optimieren zu können. Gemäss Vorprüfungsbericht sei die Verhältnismässigkeit trotz der 
Kaufabsicht für die Erschliessungsfläche auf der gesamten Parzelle 2613 gegeben. 

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 2613:  Umzonen in die Landwirtschaftszone 
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7.1.18  Gebiet Schönisei Mitte , Sörenberg  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf  
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2144 (Teil)   W/B 855  Ar 855  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 

 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  

��  
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7.1.19  Gebiet Flüehütt e/Schwändeli , Sörenberg  
 

 

 
 

Rechtsgültiger Zonenplan 
 

Zonenplanentwurf 
 

 

Parz. Nr. 
 

Zone Fläche m2 
 

Zone Fläche m2  

 

2310  W/B 278  Gr 278  

 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan vom 
23.05.2017 

Ausschnitt Erlass 

 

 

Ausschnitt Stn Kanton, 11.12.2019 Orthofoto 2017 (Quelle: geo.lu.ch)  

��  
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Beurteilung der Zweckmässigkeit  

Lage in Bauzone, Baulücke: Wohnzone B; am Bauzonenrand gelegen, dreiseitig von Bauzonen um-
geben. Gemäss BUWD entstehe in diesem Gebiet aufgrund der Topo-
graphie keine Baulücke in der lockeren Siedlungsstruktur. 

Zentrumsnähe: Die Parzelle liegt peripher im Ortsteil Sörenberg. 

Anschluss öV: Angebotsstufe 1 (Grundversorgung). 

Erschliessung: Die Parzelle ist erschlossen (Feinerschliessung).  

Bebaubarkeit: Die Parzelle ist aufgrund der Parzellenform nicht bebaubar. 

Zweckmässigkeit: Eine Umzonung der PN 2310 wird aufgrund  der peripheren Lage im 
Ortsteil Sörenberg und der Parzellenform grundsätzlich als raumplane-
risch zweckmässig  beurteilt, aufgrund der Lage in der Bauzone wird 
jedoch die Zuweisung zur Grünzone statt zur Landwirtschaftszone als 
zweckmässig  erachtet.  

Beurteilung der Verhältnismässigkeit  

Baugesuch Es bestehen keine konkreten Bauabsichten. 

Gestaltungsplan - 

Dauer der Einzonung Die Parzelle ist seit mindestens 1981 eingezont.  

Verhältnismässigkeit Eine Umzonung der PN 2310 wird aufgrund der fehlenden Bauvorhaben 
als verhältnismässig  beurteilt.  
 

Erwägungen:  

Eine Umzonung der PN 2310 wird als raumplanerisch zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Bei 
der Parzelle handelt es sich um eine Parzelle am Bauzonenrand, die dreiseitig von Bauzonen umgeben 
ist. Gemäss Stellungnahme BUWD entstehe in diesem Gebiet aufgrund der Topographie keine Baulücke 
in der lockeren Siedlungsstruktur. Die Parzelle liegt peripher im  Ortsteil Sörenberg. 
Die Ansicht teilt die Gemeinde nicht. Aufgrund der Lage in der Bauzone sowie einer möglichen zukünfti-
gen Nutzung als Garten für die benachbarte Baute soll die Parzelle in die Grünzone umgezont werden. 
Hinweis: Die PN 2311 wird nicht umgezont und unter Kap. 7.6.5 behandelt.  

 

Entscheid:  

Parzelle Nr. 2310:  Umzonen in die Grünzone mit Nutzungszweck 2 (Hausumschwung) 
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